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Bsgründung zum üebauungsplan Nr. llVH 13.1 ,Depsnbrocks Hof8 

Das Plangtabiet liegt östlich des Stadtteitzentnims Hespen an der Straße Rllggwiek. 

Au$ Mebaulicher Si& ist der Berelch aufgrund seiner Lage für eine Wohnnukung gut 
eignet, Es kdnmn hlsr ca. 140 Wohneinheiten gebaut werden. 

Im Jahre 1993 wurde für den Bereich zwischen der Ostumgehung L 787n, Abnhagmer Straße, 
A m t r n a n n - ü u l l ~ ß e  und Saizufhr S h W  ein ~Webauticher Ideewettlmverb durcRgefQhrt. 
Nach den Wohnungsbauf&den iw~st immu~ des Noidheln-Westfalen sind Pla- 
nungsalternaWen zur Steigerung der ~ b a u l ~  Qualm in einem Gutachter- oder Wettbe- 
weibverfahm zu entwickeln. 

Das PrelsgerieRt tagte am 07.08.1993 unter dein Vorsitz von Herrn Prof. S h h ,  Bonn. Der 
I, Preis wurde an das BOm Ohrt - V. Seggem - Partner, Hamburg, vergeben. 

Aufgnrnd der hohen Zahl an ZtaOgsn, der allgemeinen demographischen Entwicklung und der 
Vedndening der Wohnbsdillrfnisw b8steM ein gmßer Bedarf an veffUgbarrn Bsiugninds#cken 
Wr dle Eniehtung von WohngdSuden. 

Durch die Aufstellung des 8ebauumanei wUen dle planungmchtilehen Voraussetzungen 
geschaffen d e n .  

Durch diesen Bebauungsplan soll in einem ersten Schritt die Arrondfening eines vorhandenen 
Stadtteils mit eigenem m r n  vollzogen werden. Daci Stadttsihmtmm Heepen kann dle Versor- 
gung mit Einzelhandel, Diedehtungen, MeMdien Einrichtungen wie Bdrksmt,  Schulen oder 
Halbnbad zu einem großen Teil Obernehmen, GBeieit ig wird durch die geplante bauliche E h  
tmng mit ca. 140 Wohneinheiten eine Stürkung der ientrurndunktion dieses Stadtteils erreicht. 

Das Plangebiet umfaßt eine FM&, die unmittelbar nordostlich und Wlkh des SWüerilzentrums 
Hsspan liegt. Es wlrel irn Osten begrenzt dureh den Oldentnrper Bach, im Westen durch die Stra- 
ße RQggeslek. 

Irn nordUsüiehen kmicb aubrhalb des Plangebietes l i  der Hof Henrichsmek auch ab i-b 
menens Hof bezeichnet. Der Hof wird noch bewirkhaftet. Na& Au~sagsn des HofergentClmera 
hat er eins Genehmigung, auf der HoWelle 975 Mastschweine zu haken. 

Im nahen Stadttsilzentmm Heepen sind alfe erforderlichen Infrastmktuminrichtungen - Einzel- 
handel, Dicnsthishing, liffeMche EinricMungen - wie Bezirkmmt, Schulen, Halienbad - vorhan- 
den. Die Anblndung an die Innenstadt von B W W  sowie zu den anderen Stadthiien erfolgt über 
Buslinien ab Zentrum Heepen. Die EntFemung zur wichtigen Haltestelle H a ~ ~  arn Linden- 
p k  betriigt zwischen 450 m und 850 m. Eine Verlängerung der Stadtbahn bis nach Heepen wird' 
zur Zeit gepr08. 



des G a r  

Durch den geplanten Bau von ca. 140 Wohneinheiten (= 100 % Ausschöpfung) wird langfristig 
Wohnraum für M. 300 bis 500 Einwohner geschaffen. In der ersten 8esiedlungsphase kann diese 
Zahl auch etwas hdher liegen. 

Neben der schon im Vorfeld geplanten Kindertagetgltte auf dem GelPnde der alten Hofstdk 
üepenbrocks Hof ist keine zweite Einrichtung erforderlich. Me Fischen flir den Kindergarten auf 
dem Gelande Depsnbrodrs Hof sind im Eigentum der Stadt, mit dem 8au wurde im August 1998 
begonnen. 

Die Grundschule Am H o m m n  muß bei einer weiteren Besiedlung des Schulhzirkes e d r t  
werden. Mit insgesamt 4 Zügen wird dann diese Schule die padagogisch vertretbare übergrenrs 
erreichen. Diese Erweitenmg der Schule einschließlich einer nach dem Mustemumprogramm 
erforderlichen Eiwelterung der Turnhalle ist auf dem jetzigen Geldnds rn6glich. Ober die konkre- 
ten Baumaßnahmen sowie die hierfOr bereitrustellsnden HaushaRsmittel Ist zu gegebener Zsit zu 
entscheiden. 

Die dmizüglge Grundschule ist bei BerUcksichügung der gegenwämen Kla$senfrequemicMwsr- 
te nicht voll aua~lasta.  Ohm den Bebauungsplan wäre nach dem dmeit absehbaren SchOier- 
aufkommen in diesem Gnindschulbezirk ein leichter RQckgang der S c t i U h h k n  zu erwamn, so 
da# sich hinsichtlich der Auslastung dimer Grundschule weitere Enhividdungspotenhle ergeben. 

Für den Hauptsctiulbereich steht im Stadtbezirk Heepen ein ausreichendes Schulangebot zur 
Verfllgung (HS BsiurnheMe, HS H-n, HS OWentrup). 

Baakhih - 
Die Realschule Heepen kann gegenwdtii nur noch mR MClhe alle sngernetdeten Schaler auf- 
nehmen. Bei weiter ansteigenden SchUtetzahlen mb#n deshalb künftig RealschUler aus H e  
pen im Rahmen sogenannter .SchOlerumvsrtsllungen" zunehmend insbesondere Reatschulm der 
Innenstadt besuchen. Mit weiterer Besiedlung wird sich diese Entwickiung versMrken und nur 
noch auf Kosten einer umffingreichen SchObrbefdrdmng möglich sein. 

Das Gymnasium Hespen wird in den kommenden Jahren ebenfalls alle räumlichen Mbglichkeitm 
eusschopfen müssen, damit alle Schuler aus dem Stadtbezirk Heepen diese gewünschte Schul- 
form besuchen kennen, ggf. muß auch diese Schule an andere Gymnasien verweisen. 



Im Plangebiet wlbst werden Soziateinrichhingen wle X .  B, Sorialstation, Jugendzentrum, Aiten- 
trefis stc. nicht besonders festgesetzt. Diese Nutzungen sind im Allgemeinen Wohngebiet - WA - 
zulassig, so dass kein besonderes Festsekungserfordemis besteht, Dai.ribr hinaus wird b i  Be- 
dad die Frage nach geeigneten Standorten, auch außerhalb des Plangebietes, zu prcrfen sein. 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Die Wohnbauflachen im Plangebiet werden a k  Allgurneines Wohngebiet" - WA - ausgewiesen. 
Die ausnahmsweise zulässjgen Nutzungsarten ,Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige 
nicht störende GwwMmtrieb, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetricbe und Tankstellen" 
sind nicht zullssig. Dem Wohnen wird so Vorrang gegeben, 

i h r  Bsruich an der SalzMet Straße wird als Allgemeines Wohngebier - WAI - ausgewiesen. 
Hier sind aber die ausnahmsweise nilasslgen Plukungsarten bis auf TanWlen zuldssig, um 
hier wohnvertrllglicties Gewerbe zu ermöglichen. 

5.2 Mai3 der badichen Nutzung, Ba W s e  

Dis Obargmnzen far das Maß der Mulchen N-ng gernaß g 17 (1) der BauNVO sind Im b 
midi der Allgemefnen Wohngebiete rulassig. Wenn sich allerdings aufgnind der festgesetzten 
Baugrenze in Abhangigkeit zur Gmndstücksgrßße, dle heute noch nicht genau feststeht, eine ge- 
ringere Ausnutzung ergibt, so gi% die ithbaubare iiZlche. FUr das gesamte Plangeblet Mrd die 
offene Bauweise featgewtzt. 

Die Zahl der VolQeschosw wird mit 2 Vollgeschossen ds Mchstgmnze festgest. Durch Fest- 
setzung der TrauBiehe wird sichrgestdit, da= das !I. GeschoR auch als Voltgwchoß im 
Dachmm W e h e n  kann (bei einer D a M g u n g  von r 40" und ca. 0,80 m hohem Drempel ist 
d i  i.d.R. Mgllch). 

FOr die ndrctlha Baureihe wird die Zahl der Vollgeschosse zwingend festgmtzt, um so sicher- 
zusteilen, dass hier am Obergang zur freien Landschaff eine einheitliche stAdtehulkhe Struktur 
diese Raumkante hont .  

Die verkehrliche Erschließung des neuen Wohnquartiers erfolgt Ober das vorhandene Straßen- 
netz. 

Im gesamten Plangebiet soll ein FuI3wegen-, Wehend aus Mentiichen und privaten Wegen, 
für kurze Wege zu den 6fFentlichen Einrichtungen und dem Grünzug sorgm. Die Darstellung Im 
Plan erfolgt nur nachrichtlich, da in den geplanten affentlichsn Grünflachen dw genaue Vedauf 
erst mit der Ausgestaltung der Grllnflacha festgelegt wird. 

Der ruhende Vevicehr wird Ubsrwiegend ebenerdig, den einzelnen Hausgnippen zugeordnet, un- 
teqebrarcht. 



Für einen Weinen Bereich (ril- Bebauung n6rdlich der Salzufler Strab) soll die Erschlie- 
ßung aber private Verkehrdächen erfolgen. Eine grundsaizliche Befahrbarkeii filr Fahrzeuge bis 
22 to zu/. Gesamtgewicht (= Mülbhmuge) ist v o r g m a h ,  sekt aber entsprechende Wen- 
demwlichkeiten auf don privaten Flächen voraus (= zuswrctre KosWI). Bei VsnlcM im Rahmen 
des Ausbaus auf diese Wendeantagen sind die späteren Bewohner gehalten, ihren Mull am Ab- 
fuhrtag an die nächste w i c h e  VerkehrMache zu stellen. 

5.4 Ver- und E n t ~ u n g  

Die E-sening des  Bebauungsplangebietes soll im Trennsystem erfolgen. 

Das anfallende SchmuWmer kann dem vorhandenen .Sehmut;Mla~ersammler Oldentrup' 
zugeführt werden. Dieser wurde zur Aufnahm der AbwWer ausreichend dimensioniert. 

Nach 9 51 a das L a n ~ e r g e s e t z ~  ist dm Niederschlagwasser von GrundstCldcen, die 
nach dem 1. Januar 1998 erstrnab bebaut, h ü g t  oder i n  dfe 6fhtlichs Kanalisnüon an- 
g&loaim werden, vor Ort zu versickern, zu verriegeln oder ortsnah in ein Gewasser eirurulei; 
ten, sofern die$ ohne Beeintrachtigung dss Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 

Elne VeniekeningNerrieeelung auf den einzelnen Grundstücken ist aufgrund der Boden- 
bsctiaffenheit (Lehmboden mit gerirtgar VeAdtenings$utiili~t) nrekt d e r  nur unter großen 
Schwierfgkeh moglich. Irn Bereich dso RÜB-Salnmer Straße wuriden wegen der Baurnahah- 
me enbpredwmda BaugnindgutacMsn mtdY. Die Ergebnisse be&Migen die E l ~ ~ u n g  der 
nicht vorhandenen Venickeningseigpmdwfl des Bodens. Nach Abstimmung mit den F& 
dienststellen SM dl- Ergebnb auf da8 gesamte! Plangsbief übertragbar. 

Ftlr das Plangebiet wid das Niedemchlagswasser durch Kanale Irn Ttennsystem aufgenommen 
und ober eln R q e n r C M m b M n  dem Oidenttuper Bach z r n h r t .  Hierdurch findet ein Aus- 
gleich der W a s d h w n g  8tatt. Dies r s d w e ~  far das Fließg-er db Auswirkungen dw ge- 
planten Versiegelung. 

In wassewkhhafüidw Hinsicht wird w den irn Plan getroffenen Festsetzungen im Hinbiii auf 
die Beseitigung des Niederschlagswassem gernaß § 51 a (3) LWG NW vom Staatlichen U m A -  
tarnt Biekfeld die Zustimmung erteilt. 

Dle erforderlichen Leitungen der Ver- und Entsorgungstwr (Stadt B i M l d ,  Stadh#erke, T e b  
kom) koni~en innerhalb des Plangebietes vertegt werden. Sowleit erforderlich, werden Lei- 
tungsrechte m. D i  zur Versorgung des rukünfägen Wohngebietes notwendigen W- 
shtionen werden entspredimd ausgewiesen. 

5.5 GMn- und FmißaChen 

Die FreiflPchan im Plangeht werden als 6flentliche Grünflähn bzw. Wald ausgewiesen. We 
Baehaue Oidentruper Bach wird entsprechend der Festsetzung im rechtsverbindlichen Land- 
schailsplan Bielefeldast brQcksieMigt. 






















